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Stellungnahme zur Anmeldung eines initiierenden Bürgerbegehrens vom
23.06.2020

Mou.Fr 8:30-12.3ü

Di 8:30-12:30 u. l4:0ü - l6:ü0

Do 8:30-12:30 u. 1 4:ü0-1 8:0ü

sowie nach Vereinbarung

Sehr geehrte Frau Branse,

Ihr Anliegen auf Initiierung eines Bürgerbegehrens gemäß § 26 Gemeindeordnung NRW wurde
von mir im Rahmen des optionalen Zwischenverfahrens zur Vorprüfung der Zulässigkeit (gemäß
§ 26, Abs. 2 Satz 7 ff GO NRW) gepfüft.

Meiner Auffassung nach ist das vorliegende Bürgerbegehren unzulässig.

Begründung:

Die Genehmigung einer (Außen-)Gastronomie ist von den Vorgaben des Gaststättenrechts ab-
hängig. Sofern keine Versagungsgründe nach § 4 Gaststättengesetz bestehen und der Verwal-
tung ein Antrag vorliegt, gibt es einen Rechtsanspruch auf Erteilung der Gaststättenerlaubnis.

Diese Entscheidung wird regelmäßig als Geschäft der laufenden Verwaltung eigenständig von
der Verwaltung entschieden.

Geschäfte der laufenden Verwaltung gelten im Rahmen einer gesetzlichen Fiktion nur als auf
den Bürgermeister übertragen, sind diesem aber nicht unentziehbar zugewiesen, sodass sie
grundsätzlich dem Rückholrecht des Rates unterliegen und aus diesem Grund einem Bürgerbe-
gehren zugänglich wären.

Allerdings ist es keine Entscheidung bzw. Pflicht der Kommune, eine Lokalität entsprechend der
gaststättenrechtlichen Regelungen ,,auszustatten". Die Kommune ist nicht für die Einhaltung der
Normen zuständig, sondern dies obliegt einzig dem Inhaber bzw. demjenigen, der die Gaststätte
betreiben möchte. Derjenige hat dafür Sorge zu tragen, dass u.a. immissionsschutz- und bau-
rechtliche Regelungen eingehalten werden.
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Ein anderes Ergebnis kommt aus vielen Gründen nicht in Betracht. Zum einen würde ein Han-
deln der Kommune für einen Einzelnen dem Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 GG zuwider laufen.
Ferrier würden solche Maßnahmen zugunsten Einzelner haushaltsrechtlich kaum begründbar
sein.

Zuletzt sprechen auch die Vorgaben des Gaststättengesetzes selbst gegen die Möglichkeit, dass
Dritte die Vorgaben erfüllen können und sollen. Eine Voraussetzung, die von demjenigen, der die
Erlaubnis beantragt, erfüllt sein muss, ist die Zuverlässigkeit. Diese Voraussetzung muss in der
Person selbst begründet werden.

Aus diesen Gründen ist das hier eingereichte Bürgerbegehren meiner Auffassung nach unzuläs-
sig.

Diese Rechtsauffassung wird im Übrigen vom Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen
in allen Punkten bestätigt.

Es bleibt der Gaststättenbetreiberin unbenommen, unter Einhaltung der gaststättenrechtlichen
Vorgaben eine Erlaubnis für den Außenbereich zu beantragen.

Angesichts dieses Prüfungsergebnisses erübrigt sich die Erarbeitung der von Ihnen erbetenen
Kostenschätzung.

Dieses Schreiben haben auch die beiden weiteren von Ihnen benannten Vertretungsberechtigten
erhalten.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

In Vertretunga
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